
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/5 88/08/0239
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1991

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

ARG 1984 §9 Abs1;

ARG 1984 §9 Abs2;

Rechtssatz

Trotz der in der Regel nur einen Tag umfassenden Ausfallszeit - der Grund, wieso § 9 ARG eine dem § 6 Abs 2 UrlaubsG

bzw § 3 Abs 1 EFZG entsprechende Regelung o:ensichtlich nicht kennt - gilt das Ausfallsprinzip auch für § 9 Abs 1 und

Abs 2 ARG.
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